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Zusatzmaterial:

Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches 
vom 16. April 1871 
 […] [aufgehoben durch Art. 178 der Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 11. August 1919]
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von 
Preußen etc. verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs, 
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichsta-
ges, was folgt: 
 […]
Verfassung des Deutschen Reichs
Seine Majestät der König von Preußen im Namen des Nord-
deutschen Bundes, Seine Majestät der König von Bayern, Seine 
Majestät der König von Württemberg, Seine Königliche Hoheit 
der Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der 
Großherzog von Hessen und bei Rhein für die südlich vom Main 
belegenen Theile des Großherzogthums Hessen, schließen einen 
ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des inner-
halb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt 
des Deutschen Volkes. Dieser Bund wird den Namen Deutsches 
Reich führen und wird nachstehende Verfassung haben. 
I. Bundesgebiet
[…]

II. Reichsgesetzgebung
Art. 2 Innerhalb dieses Bundesgebietes übt das Reich das Recht 
der Gesetzgebung nach Maßgabe des Inhalts dieser Verfassung 
und mit der Wirkung aus, daß die Reichsgesetze den Landesge-
setzen vorgehen. Die Reichsgesetze erhalten ihre verbindliche 
Kraft durch ihre Verkündigung von Reichswegen, welche vermit-
telst eines Reichsgesetzblattes geschieht. Sofern nicht in dem pub-
lizirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner verbindlichen 
Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage 
nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende 
Stück des Reichsgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist. 
Art. 3 Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat 
mit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) 
eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate als In-
länder zu behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum 
Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Ämtern, zur Erwerbung von 
Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum 
Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Vo-
raussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff 
der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich 
zu behandeln ist. 
Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugniß durch die 
Obrigkeit seiner Heimath, oder durch die Obrigkeit eines ande-
ren Bundesstaates beschränkt werden. 
Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und 
die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, wer-
den durch den im ersten Absatz ausgesprochenen Grundsatz 
nicht berührt. 
[…]
Dem Auslande gegenüber haben alle Deutschen gleichmäßig An-
spruch auf den Schutz des Reichs. 
[…]
Art. 5 Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundes-
rath und den Reichstag. Die Übereinstimmung der Mehrheits-

beschlüsse beider Versammlungen ist zu einem Reichsgesetze 
erforderlich und ausreichend. 
Bei Gesetzesvorschlägen über das Militairwesen, die Kriegsma-
rine und die im Artikel 35. bezeichneten Abgaben giebt, wenn 
im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die 
Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sich für die Auf-
rechthaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht. 

III. Bundesrath
Art. 6 Der Bundesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder 
des Bundes, unter welchen die Stimmführung sich in der Weise 
vertheilt, daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von Han-
nover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen 
führt, 
Bayern 6 
Sachsen 4 
Württemberg 4 
Baden 3 
Hessen 3 
Mecklenburg-Schwerin 2 
Sachsen-Weimar 1 
Mecklenburg-Strelitz 1 
Oldenburg 1 
Braunschweig 2 
Sachsen-Meiningen 1 
Sachsen-Altenburg 1 
Sachsen-Koburg-Gotha 1 
Anhalt 1 
Schwarzburg-Rudolstadt 1 
Schwarzburg-Sondershausen 1 
Waldeck 1 
Reuß älterer Linie 1 
Reuß jüngerer Linie 1 
Schaumburg-Lippe 1 
Lippe 1 
Lübeck 1 
Bremen 1 
Hamburg 1 
zusammen 58 Stimmen 
Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmächtigte zum 
Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen hat, doch kann die Ge-
sammtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben 
werden. 
[…]
Art. 7 Der Bundesrath beschließt: 
1. über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen und die von 
demselben gefaßten Beschlüsse; 
2. über die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen all-
gemeinen Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, sofern 
nicht durch Reichsgesetz etwas Anderes bestimmt ist; 
3. über Mängel, welche bei der Ausführung der Reichsgesetze 
oder der vorstehend erwähnten Vorschriften oder Einrichtungen 
hervortreten. 
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Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschläge zu machen und in Vor-
trag zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der 
Berathung zu übergeben. 
Die Beschlußfassung erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in 
den Artikeln 5, 37, und 78, mit einfacher Mehrheit. Nicht ver-
tretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt. Bei 
Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag. 
[…]

IV. Präsidium
Art. 11 Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preu-
ßen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt. Der Kaiser 
hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs 
Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und an-
dere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu be-
glaubigen und zu empfangen. 
Zur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs ist die Zustim-
mung des Bundesrathes erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff 
auf das Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt. 
[…]
Art. 12 Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrath und den Reichs-
tag zu berufen zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen. 
Art. 13 Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages fin-
det alljährlich statt und kann der Bundesrath zur Vorbereitung 
der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den 
Bundesrath berufen werden. 
Art. 14 Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald sie 
von einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird. 
Art. 15 Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte 
steht dem Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu ernennen ist. 
[…]
Art. 17 Dem Kaiser steht die Ausfertigung und Verkündigung der 
Reichsgesetze und die Überwachung der Ausführung derselben 
zu. Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers werden im 
Namen des Reichs erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher dadurch die Ver-
antwortlichkeit übernimmt. 
[…]

V. Reichstag
Art. 20 Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen 
mit geheimer Abstimmung hervor. 
[…]
Art. 22 Die Verhandlungen des Reichstages sind öffentlich. 
Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffent-
lichen Sitzungen des Reichstages bleiben von jeder Verantwort-
lichkeit frei. 

Art. 23 Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz 
des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitio-
nen dem Bundesrathe resp. Reichskanzler zu überweisen. 
Art. 24 Die Legislaturperiode des Reichstages dauert drei 
Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während derselben ist 
ein Beschluß des Bundesrathes unter Zustimmung des Kaisers 
erforderlich. 
Durch Gesetz vom 19. März 1888 wurden in Art. 24 das Wort 
„drei“ ersetzt durch: „fünf “. 
Art. 25 Im Falle der Auflösung des Reichstages müssen innerhalb 
eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die Wähler und 
innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der 
Reichstag versammelt werden. 
Bis 1918 kam es verfassungsmäßig zu 4 Auflösungen des 
Reichstages: 
– am 24. Mai 1878 
– am 14. Januar 1887 
– am 6. Mai 1893 
– am 13. Dezember 1906. 
Art. 26 Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Vertagung 
desselben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während 
derselben Session nicht wiederholt werden. 
Art. 27 Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder 
und entscheidet darüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und 
seine Disziplin durch eine Geschäfts-Ordnung und erwählt sei-
nen Präsidenten, seine Vizepräsidenten und Schriftführer. 
Geschäftsordnung des Reichstages vom 10. Februar 1876 
Art. 28 Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmenmehr-
heit. Zur Gültigkeit der Beschlußfassung ist die Anwesenheit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder erforderlich. 
[…]
Art. 30 Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit 
wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines 
Berufes gethanen Äußerungen gerichtlich oder disziplinarisch 
verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwor-
tung gezogen werden. 
[…]
Art. 32 Die Mitglieder des Reichstages dürfen als solche keine Be-
soldung oder Entschädigung beziehen. 
Durch Gesetz vom 21. Mai 1906 erhielt Art. 32 folgenden 
Wortlaut: 
„Art. 32 Die Mitglieder des Reichstages dürfen als solche keine 
Besoldung beziehen. Sie erhalten eine Entschädigung nach Maß-
gabe des Gesetzes.“  
Dazu Reichsgesetz betreffend die Gewährung einer Entschädigung an die 

Mitglieder des deutschen Reichstags vom 21. Mai 1906 (RGBl. S. 468), geändert 

durch Reichsgesetz vom 22. Juni 1918 (RGBl. S. 667)

www.verfassungen.de/de/de67-18/verfassung71-i.htm
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Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871

25 Bundesstaaten (u. Elsass-Lothringen, seit 1911)

Männer über 25 Jahre
(Allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht)

Bundesrat

Reichsregierung

ernennt 
10 Staatssekretäre

Reichskanzler*

Streitkräfte

Bundes-
herr

Reichs-
marine

Reichstag

(1871: 382)
397 Abgeordnete 

keine Diäten bis 1906

Etatbewilligung, Gesetzes-
initiativen, -zustimmung

§

Ausschüsse

Preußen

Deutscher Kaiser

58. Vertreter der 
Länderregierungen**

17 Vertreter

Einberufung

Einberufung/
Auflösung

Auflösung

Ernennung

3 Jahre
ab 1890
5 Jahre

* politisch allein verantwortlich
** seit 1911: 62

Gesetzesinitiativen

Notstandrecht, Kriegserklärung

Verwaltung, Kontrolle,  Gesetzgebung

Vorsitz
Veto mit 14 Stimmen

Oberbefehl


